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Erstes Kapitel

Versicherter Personenkreis

Erster Abschnitt

Versicherung kraft Gesetzes

§ 1 Beschäftigte

Versicherungspflichtig sind
1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt

sind; während des Bezuges von Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch besteht die
Versicherungspflicht fort,
 

2. behinderte Menschen, die
a) in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen oder in nach dem

Blindenwarenvertriebsgesetz anerkannten Blindenwerkstätten oder für diese
Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind,
 

b) in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen in gewisser Regelmäßigkeit
eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leistung eines voll
erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hierzu
zählen auch Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,
 

 

3. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe oder in Berufsbildungswerken oder
ähnlichen Einrichtungen für behinderte Menschen für eine Erwerbstätigkeit befähigt
werden sollen,
 

3a. Auszubildende, die in einer außerbetrieblichen Einrichtung im Rahmen eines
Berufsausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz ausgebildet werden,
 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher
Gemeinschaften während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und während der Zeit
ihrer außerschulischen Ausbildung.
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Die Versicherungspflicht von Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer
Berufsausbildung beschäftigt sind, erstreckt sich auch auf Deutsche, die im Ausland bei
einer amtlichen Vertretung des Bundes oder der Länder oder bei deren Leitern, deutschen
Mitgliedern oder Bediensteten beschäftigt sind. Personen, die Wehrdienst leisten und
nicht in einem Dienstverhältnis als Berufssoldat oder Soldat auf Zeit stehen, sind in
dieser Beschäftigung nicht nach Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig; sie gelten als
Wehrdienstleistende im Sinne des § 3 Satz 1 Nr. 2 und Satz 4. Mitglieder des Vorstandes
einer Aktiengesellschaft sind in dem Unternehmen, dessen Vorstand sie angehören, nicht
versicherungspflichtig beschäftigt, wobei Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des
Aktiengesetzes als ein Unternehmen gelten. Die in Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Personen
gelten als Beschäftigte im Sinne des Rechts der Rentenversicherung.

§ 2 Selbständig Tätige

Versicherungspflichtig sind selbständig tätige
1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit

regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
 

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig
sind und im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,
 

3. Hebammen und Entbindungspfleger,
 

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswesen,
 

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,
 

6. Hausgewerbetreibende,
 

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören
oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen,
 

8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person
die für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen
erfüllen, wobei Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 der Handwerksordnung
sowie Betriebsfortführungen auf Grund von § 4 der Handwerksordnung außer Betracht
bleiben; ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als
Gewerbetreibender, wer als Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für
die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,
 

9. Personen, die
a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen

versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und
 

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind; bei
Gesellschaftern gelten als Auftraggeber die Auftraggeber der Gesellschaft,
 

 

10. Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschusses nach § 421l des Dritten Buches.
 

Nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 ist nicht versicherungspflichtig, wer in dieser Tätigkeit
nach Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig ist. Nach Satz 1 Nr. 10 ist nicht
versicherungspflichtig, wer mit der Tätigkeit, für die ein Zuschuss nach § 421l des
Dritten Buches gezahlt wird, die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach dem
Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte erfüllt. Als Arbeitnehmer im Sinne des
Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten
1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen

beruflicher Bildung erwerben,
 

2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die
Versicherungsfreiheit verzichtet haben,
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3. für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.
 

§ 3 Sonstige Versicherte

Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit,
1. für die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen sind (§ 56),

 

1a. in der sie einen Pflegebedürftigen im Sinne des § 14 des Elften Buches nicht
erwerbsmäßig wenigstens 14 Stunden wöchentlich in seiner häuslichen Umgebung
pflegen (nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen), wenn der Pflegebedürftige
Anspruch auf Leistungen aus der sozialen oder einer privaten Pflegeversicherung
hat,
 

2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst leisten,
 

3. für die sie von einem Leistungsträger Krankengeld, Verletztengeld,
Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld beziehen, wenn sie im
letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versicherungspflichtig waren,
 

3a. für die sie von den jeweils zuständigen Trägern nach dem Zweiten Buch
Arbeitslosengeld II beziehen; dies gilt nicht für Empfänger der Leistung,
a) die Arbeitslosengeld II nur darlehensweise oder

 

b) nur Leistungen nach § 23 Abs. 3 Satz 1 des Zweiten Buches beziehen oder
 

c) die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes keinen
Anspruch auf Ausbildungsförderung haben oder
 

d) deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes
oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst oder
 

e) die versicherungspflichtig beschäftigt oder versicherungspflichtig selbständig
tätig sind, oder eine Leistung beziehen, wegen der sie nach Satz 1 Nr. 3
versicherungspflichtig sind,
 

 

4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn sie unmittelbar vor Beginn der
Leistung versicherungspflichtig waren.
 

Pflegepersonen, die für ihre Tätigkeit von dem Pflegebedürftigen ein Arbeitsentgelt
erhalten, das das dem Umfang der Pflegetätigkeit entsprechende Pflegegeld im
Sinne des § 37 des Elften Buches nicht übersteigt, gelten als nicht erwerbsmäßig
tätig; sie sind insoweit nicht nach § 1 Satz 1 Nr. 1 versicherungspflichtig. Nicht
erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen, die daneben regelmäßig mehr als 30 Stunden
wöchentlich beschäftigt oder selbständig tätig sind, sind nicht nach Satz 1 Nr. 1a
versicherungspflichtig. Wehrdienstleistende oder Zivildienstleistende, die für die
Zeit ihres Dienstes Arbeitsentgelt weitererhalten oder Leistungen für Selbständige
nach § 13a des Unterhaltssicherungsgesetzes erhalten, sind nicht nach Satz 1 Nr. 2
versicherungspflichtig; die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit gilt in diesen
Fällen als nicht unterbrochen. Trifft eine Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 im
Rahmen von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit einer Versicherungspflicht nach
§ 1 Satz 1 Nr. 2 zusammen, geht die Versicherungspflicht vor, nach der die höheren
Beiträge zu zahlen sind. Die Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 und 4 erstreckt
sich auch auf Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.

§ 4 Versicherungspflicht auf Antrag

(1) Auf Antrag versicherungspflichtig sind
1. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes, die Entwicklungsdienst

oder Vorbereitungsdienst leisten,
 

2. Deutsche, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind,
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3. Personen, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind und die
Staatsangehörigkeit eines Staates haben, in dem die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71
anzuwenden ist, wenn sie
a) die allgemeine Wartezeit erfüllt haben und

 

b) nicht nach den Rechtsvorschriften eines anderen Staates, in dem die Verordnung
(EWG) Nr. 1408/71 anzuwenden ist, pflichtversichert oder freiwillig versichert
sind,
 

 

wenn die Versicherungspflicht von einer Stelle beantragt wird, die ihren Sitz im Inland
hat. Personen, denen für die Zeit des Dienstes oder der Beschäftigung im Ausland
Versorgungsanwartschaften gewährleistet sind, gelten im Rahmen der Nachversicherung
auch ohne Antrag als versicherungspflichtig.

(2) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die nicht nur vorübergehend
selbständig tätig sind, wenn sie die Versicherungspflicht innerhalb von fünf Jahren
nach der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit oder dem Ende einer Versicherungspflicht
aufgrund dieser Tätigkeit beantragen.

(3) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die
1. eine der in § 3 Satz 1 Nr. 3 genannten Sozialleistungen beziehen und nicht nach

dieser Vorschrift versicherungspflichtig sind,
 

2. nur deshalb keinen Anspruch auf Krankengeld haben, weil sie nicht in der
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind oder in der gesetzlichen
Krankenversicherung ohne Anspruch auf Krankengeld versichert sind, für die Zeit
der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben, wenn sie im letzten Jahr vor
Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Ausführung von Leistungen zur medizinischen
Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben zuletzt versicherungspflichtig
waren, längstens jedoch für 18 Monate.
 

Dies gilt auch für Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben.

(3a) Die Vorschriften über die Versicherungsfreiheit und die Befreiung von der
Versicherungspflicht gelten auch für die Versicherungspflicht auf Antrag nach Absatz 3.
Bezieht sich die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht
auf jede Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, kann ein Antrag nach Absatz 3
nicht gestellt werden. Bezieht sich die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung
von der Versicherungspflicht auf eine bestimmte Beschäftigung oder bestimmte
selbständige Tätigkeit, kann ein Antrag nach Absatz 3 nicht gestellt werden, wenn
die Versicherungsfreiheit oder die Befreiung von der Versicherungspflicht auf
der Zugehörigkeit zu einem anderweitigen Alterssicherungssystem, insbesondere
einem abgeschlossenen Lebensversicherungsvertrag oder der Mitgliedschaft in einer
öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer
Berufsgruppe (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1), beruht und die Zeit des Bezugs der jeweiligen
Sozialleistung in dem anderweitigen Alterssicherungssystem abgesichert ist oder
abgesichert werden kann.

(4) Die Versicherungspflicht beginnt
1. in den Fällen des Absatzes 1 und 2 mit dem Tag, der dem Eingang des Antrags folgt,

frühestens jedoch mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen eingetreten sind,
 

2. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 mit Beginn der Leistung und in den Fällen
des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 mit Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilitation,
wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten danach gestellt wird, andernfalls


